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→ «Selbstbestimmungs»- 
Initiative 
Klare Ablehnung ist ein 
wichtiges Signal für  
den Werkplatz Schweiz.

Die «Selbstbestimmungs»-Initiative (SBI) der  
SVP will die bewährte Rechtsordnung der 
Schweiz grundlos ändern. Sie verlangt den ab- 
soluten Vorrang der Bundesverfassung vor allen 
völkerrechtlichen Bestimmungen, mit Ausnah-
me des «zwingenden Völkerrechts» (u. a. Völker-
mord, Sklavenhandel). Für das Bundesgericht 
sollen nur noch jene völkerrechtlichen Verträge 
massgebend sein, die dem Referendum unter-
standen. Wo Verfassung und Völkerrecht im  
Widerspruch stehen, müssen die jeweiligen inter- 
nationalen Vereinbarungen geändert oder  
nötigenfalls gekündigt werden. Für die Wirt-
schaft hätte dies weitreichende Folgen:
 
Internationale Abkommen betroffen
Rund 600 wirtschaftsrelevante Abkommen sind 
potenziell betroffen (u. a. Handel, Investitionen, 
geistiges Eigentum). Oft unterstanden sie nicht 
dem Referendum. Die bilateralen Verträge mit 
der EU sind unmittelbar gefährdet.

Schafft Rechtsunsicherheit
Sie bricht mit internationalen Rechtsgrund- 
sätzen und destabilisiert die rechtliche Rahmen- 
ordnung der Schweiz. Zudem lässt der Initiativ-
text zentrale Fragen unbeantwortet (z.B.: Wann 
liegt ein Widerspruch vor? Wer entscheidet  
darüber? Wer hat die Kündigungskompetenz?). 
Beides schafft grosse Rechtsunsicherheit  
im In- und Ausland.  

Führt die Schweiz international ins Abseits
Die Einhaltung von internationalen Abkommen 
kann nicht mehr garantiert werden, da ein per-
manenter Vorbehalt eingeführt wird. Der Ruf 
der Schweiz als verlässliche Vertragspartnerin 
wie auch als attraktiver Wirtschaftsstandort 
wird geschwächt. Die Schweiz isoliert sich inter-
national, was künftige Verhandlungen von Wirt-
schaftsabkommen massiv erschwert.

Setzt Mitgliedschaft im Europarat aufs Spiel
Der rechtliche Schutz von Schweizer Bürgern 
und Unternehmern in anderen Ländern (u. a. 
Recht auf ein faires Gerichtsverfahren, freie 
Meinungsäusserung) ist gefährdet. Denn die 
Schweiz wäre nicht länger verpflichtet, sich  
an die Europäische Menschenrechtskonvention 
(EMRK) zu halten. Damit wird auch die Mitglied-
schaft im Europarat aufs Spiel gesetzt.

Dieses Booklet zeigt anhand von drei Beispielen 
aus dem Wirtschaftsalltag konkrete Problem- 
felder auf, die sich mit einer Annahme der Initia- 
tive ergeben könnten.

→

→

→

→

Die Schweiz ist eine Exportnation – 
und zwar eine sehr erfolgreiche. 
Möglich macht dies insbesondere 
die gute internationale Vernet-
zung, die über viele Jahre mithilfe 
geschickt ausgehandelter Ab- 
kommen aufgebaut werden konnte.  
Als offene Volkswirtschaft profi- 
tiert die Schweiz deshalb stark 
vom Völkerrecht. Es garantiert 
hier ansässigen Unternehmen 
Rechtssicherheit und den Markt-
zugang in die ganze Welt.
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Das Freihandelsabkommen mit China ist für  
die Precimec SA wichtig. Ein Jahr nach Unter-
zeichnung des Abkommens konnte die Firma 
beispielsweise den Umsatz gegenüber dem 
Vorjahr nahezu verfünffachen. Zurzeit gibt es 
Verhandlungen für grössere Aufträge, die den 
Umsatz nach China nochmals verdoppeln wür-
den. Für dieses Ziel hat das KMU in den letzten 
Jahren über zwei Millionen Franken investiert.

Wettbewerbsnachteil  
durch Wegfall von  
Zollbegünstigungen

 
2018 drohen sich die Rahmenbedingungen  
für die Precimec SA nun drastisch zu ver-
schlechtern. Die Initiativen Fair-Food und Er-
nährungssouveränität fordern neue Export- 
beschränkungen. Damit stehen sie im Konflikt 
mit WTO-Bestimmungen und dem Freihandels-
abkommen mit China. Die SBI schreibt für  
diesen Fall zwingend Nachverhandlungen der  
betroffenen internationalen Verträge vor. Es  
ist jedoch unwahrscheinlich, dass China die Ein- 
führung von neuen Exportbeschränkungen  
für seine bereits in der Schweiz zugelassenen 
Lebensmittel akzeptieren würde, nachdem  
der bilaterale Handel eben erst breitflächig 
liberalisiert wurde. Die SBI lässt der Schweiz 
nur noch einen Ausweg: die Kündigung des 
Freihandelsabkommens mit China.
 
Für das Tessiner KMU hätte dies sehr direkte 
Auswirkungen: Mit Wegfall des Freihandels- 
abkommens würde es auch wichtige Zollver-
günstigungen und damit verbunden wichtige 
Wettbewerbsvorteile verlieren. Es drohen hohe 
Umsatzeinbussen sowie der Verlust von Arbeits- 
plätzen, die aufgrund des gestiegenen Ge-
schäftsvolumens in China aufgebaut wurden.

China ist der drittwichtigste Handelspartner 
der Schweiz mit einem Güterhandelsvolumen 
von aktuell über 37 Milliarden Franken pro 
Jahr. China ist zudem auch für Schweizer  
Direktinvestitionen ein äusserst attraktiver 
Standort. Das Freihandelsabkommen zwi-
schen der Schweiz und China gilt deshalb als 
Meilenstein in der Schweizer Aussenwirt-
schaftspolitik. Unter anderem schafft es Zölle 
für rund 95 Prozent der Schweizer Exporte  
ab oder reduziert diese deutlich.

→ Fall 1:  
Neue Handelshürden 
Das Tessiner KMU 
Precimec SA ist welt- 
weit ein gefragter 
Zulieferer von komple- 
xen Bauteilen für die 
Herstellung von Schiffs- 
motoren. China ist dafür 
ein zunehmend wichti- 
ger Standort und das 
Freihandelsabkommen 
mit China für das KMU 
deshalb zentral. Es hat 
u.a. Zölle abgebaut und 
dem KMU somit wichtige 
Wettbewerbsvorteile 
verschafft. Mit den Ini- 
tiativen Fair-Food, Er- 
nährungssouveränität 
und der SBI wäre dieses 
Abkommen aber nicht 
mehr kompatibel. Denn 
sie fordern neue Export- 
beschränkungen. 
Schlimmstenfalls wäre 
die Schweiz gezwungen, 
das Abkommen zu  
kündigen – mit direkten  
negativen Folgen für  
das KMU.
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Technologieunternehmen haben nicht selten 
Entwicklungszyklen von mehreren Jahren. 
Deshalb ist für sie die Rechtssicherheit essen-
ziell und eine zentrale Anforderung an einen 
Wirtschaftsstandort. Die Schweiz erfüllt dieses 
Kriterium, weshalb es Zug – nebst Dublin und 
Karlsruhe – in die Schlussrunde der Standort- 
auswahl der «sunny side up Ltd.» schafft.

Permanente Rechtsunsicherheit 
schadet der Standortattraktivität 

Wird während dieser entscheidenden Phase 
nun die SBI in der Schweiz angenommen, würde 
die geltende Rechtsordnung destabilisiert.  
Indem Schweizer Landesrecht absoluten Vor-
rang vor dem Völkerrecht eingeräumt würde, 
könnte die Einhaltung von internationalen  
Abkommen nur noch unter Vorbehalt garantiert 
werden. Die Schweiz bricht damit internationale 
Rechtsgrundsätze, schwächt sich selbst als 
verlässliche Vertragspartnerin und isoliert sich 
international.

Als Konsequenz des Volksentscheids beurteilt 
das Technologieunternehmen den Standort 
Schweiz neu. Denn zusätzlich zum neuen For-
schungszentrum ist langfristig auch der Aufbau 
einer Produktionsstätte für komplexe elek- 
tronische Komponenten geplant. Weitere 150  
Stellen und Investitionen von mehreren Hundert 
Millionen Franken hängen damit zusammen. 
Für die Firma steht somit viel auf dem Spiel. 
Aufgrund der gestiegenen Rechtsunsicherheit 
in der Schweiz gewinnt das Rennen schliesslich 
Karlsruhe. Wichtige ausländische Investitionen 
werden folglich andernorts getätigt und gehen 
unserem Land verloren. 

Die Schweiz gilt im internationalen Vergleich 
als teurer Produktionsstandort. Trotzdem  
ist er für ausländische Firmen attraktiv. 2016 
wurden über 47 Milliarden Franken in der 
Schweiz investiert. Damit verbunden sind 
Arbeitsplätze und Steuereinnahmen. Eines 
der Hauptkriterien ist die hohe Rechtssicher-
heit. Aber auch gut ausgebildete Fachkräfte, 
die hohe Lebensqualität sowie hervorragende 
Infrastrukturen zeichnen den Schweizer  
Wirtschaftsstandort aus. 

→ Fall 2:  
Geschwächte Rechts- 
sicherheit 
Das internationale Tech-
nologieunternehmen 
«sunny side up Ltd.» * 
mit Sitz in den USA 
sucht für ein neues For-
schungszentrum mit  
300 Arbeitsplätzen einen 
passenden Standort in 
Europa. Zug rangiert 
dank guten Rahmen- 
bedingungen in den  
Top 3 der Endauswahl.  
Ein Ja zur SBI schwächt 
aber einen entschei- 
denden Standortfaktor – 
die Rechtssicherheit. 
Folglich fällt die Wahl 
auf Karlsruhe. 

* Es handelt sich um ein fiktives Unternehmensbeispiel.
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Die herausragende Stellung der 
Schweiz in Wirtschaft, Beschäftigung, 
Bildung, Innovation und Technologie 
wäre ohne intensiven Austausch und 
Zusammenarbeit mit dem Ausland 
undenkbar. Diese grenzüberschrei-
tenden Beziehungen regelt die 
Schweiz mit über 5000 Abkommen.
Rund 600 davon sind für die Wirtschaft 
von grosser Bedeutung. Dank ihnen 
haben über 97 000 hier ansässige 
exportorientierte Firmen täglich 
Zugang zu den Weltmärkten.

Wie wichtig das ist, zeigt das fiktive  
Beispiel eines typischen Schweizer 
KMU, das sich auf die Herstellung  
von Präzisionsbohrern für die Metall-
bearbeitung spezialisiert hat. Sowohl 
in der Entwicklung und Herstellung 
der Produkte wie auch bei Zuliefe-
rung, Vertrieb und im Personal- 
einsatz sind nicht selten Dutzende 
internationaler Abkommen relevant. 
Diese regeln und erleichtern den 
unternehmerischen Alltag über Lan-
desgrenzen hinweg. Eine Annahme 
der SBI würde auch diese völkerrecht-
lichen Vertragswerke betreffen.

Für das KMU relevante  
internationale Abkommen

> Multilaterale (WTO) und bilaterale 
 Freihandelsverträge
> Bilaterale Verträge Schweiz – EU
> Abkommen zu Einreisebestimmungen 
 und Niederlassungsfragen
> Luftverkehrsabkommen
> Abkommen im internationalen 
 Gütertransport
> Doppelbesteuerungsabkommen
> Investitionsschutzabkommen
> Internationale Konventionen 
 zum Schutz geistigen Eigentums
> Forschungsabkommen usw.

1

6
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Schweizer Firmen im internationalen Kontext: erfolgreich und verl ässlich dank wichtigem Vertragsnetz
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Wertschöpfungskette eines Präzisionsbohrers

Lieferung und Zulassung der Endprodukte in 
Deutschland, Frankreich, Norwegen, in den  
Vereinigten Arabischen Emiraten, Türkei, den 
USA und weltweit

Eigene Niederlassungen in Deutschland, Spanien 
und den USA. In den Vereinigten Arabischen 
Emiraten ist eine weitere Niederlassung geplant
 
Das KMU hat eine Minderheitsbeteiligung am 
amerikanischen Werkzeugmaschinen-Hersteller

6
Lieferung von Werkzeugmaschinen aus den USA 
in die Schweiz

Produktentwicklung, Patentschutz und  
Endfabrikation in der Schweiz

Herstellung von Rohmaterial in China, Lieferung 
an Zwischenhändler in Holland

Lieferung des Rohmaterials vom holländischen 
Zwischenhändler über den Rhein in die Schweiz

Lieferung von Vorfabrikaten aus Deutschland 
und Spanien in die Schweiz

1

2
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Schweizer Firmen im internationalen Kontext: erfolgreich und verl ässlich dank wichtigem Vertragsnetz
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Grundsätzlich verbietet die Bundesverfassung 
den Abschluss von völkerrechtlichen Verträgen, 
die ihr widersprechen. Entsprechend sind sol- 
che Widersprüche äusserst selten und konnten 
bisher mit Augenmass und Pragmatismus auf-
gelöst werden. Ein solcher Interessenausgleich 
erfolgte mit Blick auf das 1999 abgeschlossene 
Landverkehrsabkommen mit der EU und einer 
fünf Jahre zuvor mit der Alpenschutz-Initiative 
eingeführten Verfassungsbestimmung.

Pragmatische Lösungen  
verunmöglicht

Die Bundesverfassung sieht eine Kontingen- 
tierung des Transitverkehrs vor. Das Landver-
kehrsabkommen mit der EU untersagt jedoch 
jegliche zahlenmässige Beschränkung. Der 
Konflikt wurde im Abkommen dahingehend 
aufgelöst, dass die Schweiz zwar keine solche 
Beschränkung, aber stattdessen eine Leis-
tungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA) 
für LKWs einführt. Mit Annahme der SBI wäre 
ein solcher pragmatischer Interessenausgleich 
nicht mehr möglich. Die Schweiz wäre gezwun-
gen, das Landverkehrsabkommen mit der EU 
anzupassen. Ob dies gelingen würde, ist frag-
lich. Die SBI sähe für diesen Fall «nötigenfalls» 
die Kündigung des völkerrechtlichen Abkom-
mens vor. Aufgrund der sogenannten «Guillotine- 
Klausel» würden dann automatisch sämtliche 
Abkommen der Bilateralen I (Freizügigkeit, 
Luftverkehr, Landwirtschaft, öffentliches Be-
schaffungswesen, technische Handelshemm-
nisse, Forschung) wegfallen – zum Schaden  
der Wirtschaft.

Das Landverkehrsabkommen mit der EU 
schafft vergleichbare Marktzugangs- und 
Wettbewerbsbedingungen für Strassen-  
und Schienentransportunternehmen aus der 
Schweiz und der EU. Seit Inkrafttreten des 
Abkommens hat die Zahl schwerer Güterfahr-
zeuge durch die Alpen um rund 30 Prozent  
abgenommen. Die LSVA bringt der Schweiz 
jährliche Einnahmen von über 1,4 Milliarden 
Franken zur Finanzierung der Bahninfra- 
struktur, wovon rund ein Viertel von auslän- 
dischen Transporteuren stammt.

→ Fall 3:  
Bilaterale Verträge  
mit EU bedroht  
Widersprüche zwischen 
Landesrecht und Völker- 
recht sind selten. Ent-
steht ein Widerspruch 
nach Vertragsabschluss, 
wird meist ein pragma- 
tischer Interessenaus- 
gleich zwischen den Ver- 
tragsparteien ange-
strebt. Dies gelang auch 
mit Blick auf den Wider- 
spruch zwischen dem 
Landverkehrsabkom-
men mit der EU und dem 
Alpenschutzartikel. 
Mit der SBI wäre das 
nicht mehr möglich. Sie 
zwingt die Schweiz in  
ein starres rechtliches 
Korsett. Völkerrecht- 
liche Verträge, die im 
Widerspruch zur Bun-
desverfassung stehen, 
müssten zwingend an-
gepasst oder «nötigen-
falls» gekündigt werden. 
Damit gefährdet die  
SBI unmittelbar die  
bilateralen Verträge  
mit der EU.
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185 774

Exportland Schweiz
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in Millionen CHF
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220 582 
Dienstleistungen

99 819
Dienstleistungen
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Vertragswerke und Aussenwirtschaft 
1990 und 2017

Import Export

Direktinvestitionen 2016 
in Millionen CHF

Schweiz im Ausland
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Ausland in der Schweiz

965 478

Top Handelspartner 2017
Gesamtvolumen 406.36 Milliarden CHF

EU

61%USA: 11 %

China: 6 %

Rest: 22 %

97 000

Exportorientierte 
Unternehmen in der Schweiz
2017
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Die «Selbstbestimmungs»-Initiative kommt  
am 25. November 2018 zur Abstimmung. Sie  
ist der Auftakt einer Kaskade von aussenwirt-
schaftlich relevanten Abstimmungen (u. a. all-
fälliges Referendum Waffenrecht / Schengen, 
Kündigungsinitiative). Dabei geht es um die 
Grundsatzfrage: Offenheit und Vernetzung oder  
Abschottung und Isolation?

economiesuisse engagiert sich überzeugt für 
gute Rahmenbedingungen in der Schweiz und 
setzt sich für den Erhalt der internationalen 
Vernetzung der Schweiz ein. Diese Basis unse-
res Erfolgs immer wieder aufs Spiel zu setzen, 
verhindert eine konstruktive Entwicklung, führt 
zu konstanter Unsicherheit und schadet damit 
dem Wirtschaftsstandort Schweiz. Bundesrat, 
National- und Ständerat lehnen die «Selbst- 
bestimmungs»-Initiative deshalb klar ab. FDP, 
CVP, BDP, glp, SP und Grüne sagten im Parla- 
ment einstimmig NEIN, ebenso wie die Gewerk-
schaften, zahlreiche Wirtschaftsverbände  
und NGOs. economiesuisse sagt ebenfalls deut- 
lich NEIN.

www.neinzursbi.ch

Machen Sie mit! Unternehmerinnen,  
Unternehmer und Wirtschaftsvertreter  
gegen die SBI:
www.subscribe-me.ch/engagement/

Liken Sie uns auf Facebook!
www.facebook.com/neinzursbi 

Folgen Sie uns auf Twitter!
www.twitter.com/sbinein 

Schreiben Sie uns!
info@neinzursbi.ch

→ NEIN zur SBI 
Ihr persönliches  
Engagement zählt!
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